Die Charta Oecumenica als Impuls für interreligiöses Miteinander   (vgl. www.sek-feps.ch/Themen/Charta)
a) Religionen haben seit jeher eine individuelle Seite (z.B. Überwindung von Angst, Unfruchtbarkeit, Krankheit, Unterdrückung …) und eine kollektive Seite (z.B. Regelung der Moral, Stärkung der Identität und der Gemeinschaft). Die gesellschaftliche Wirklichkeit von heute ruft dringend nach einer Stärkung der kollektiven Seite. 

b) Deshalb fanden im Mai 1989 in Basel und im Juni 1997 in Graz je eine Europäische Oekumenische Versammlung statt. Daran anknüpfend haben sich die Leitungen der meisten Kirchen Europas zusammengetan, um 
I
zu klären und mitzuteilen, wie sie ihren christlichen Glauben verstehen;
II
das Miteinander der Kirchen (Oekumene) zu stärken; 
III
ihre gemeinsame Verantwortung in Europa wahrzunehmen. 
Das Ergebnis ist zunächst die im April 2001 in Strassburg und im Januar 2005 in der Schweiz unterzeichnete „Charta Oecumenica“. Sie enthält in zwölf Punkten je eine Skizzierung eines Problems und zwei bis drei Selbstverpflichtungen.
c) Zwar richtet sich diese Charta direkt an die Kirchen in Europa, doch eignet sie sich gut als Triebfeder für das Miteinander der in Europa wirksamen Religionen. So wie die christliche Religion hier Auskunft gibt über ihre Glaubensgrundlage, über die inneren Spannungen und Trennungen und deren Überwindung, und über ihre Absicht, zu einem guten Zusammenleben in Europa beizutragen, so mögen auch andere Religionsgemeinschaften Auskunft geben über ihren Glauben, über ihren Weg und über ihre Bestrebung.
d) Folgende Punkte stehen unseres Erachtens im interreligiösen Zusammenhang im Vordergrund:

	
	Die Charta sagt:
	Bemerkungen bezüglich interreligiöser Begegnung:

	2.
	Gemeinsam das Evangelium durch Wort und Tat für das Heil aller Menschen verkündigen
	Das Evangelium ist öffentlich, nicht geheim, es ist eine frohe Botschaft und nicht Zwang. Es kennt die Liebe Gottes zu allen Menschen!

	3.
	(Das Miteinander) beginnt mit der Erneuerung der Herzen und der Bereitschaft zur Einsicht („Busse“) und Umkehr.
Wichtig ist, die Gabe der Andern zu erkennen, voneinander zu lernen und sich so beschenken zu lassen. 
	Weder Offenbarung noch Institution begründen allein ein gutes Miteinander.

	5.
	Wir verpflichten uns, füreinander … zu beten. 
	„Gebet der Religionen“ (Assisi 1985, im Aargau seit 1999) wagt auch, wenigstens ansatzweise miteinander zu beten. 

	6.
	Wir verpflichten uns, besonders bei (Streit-)fragen des Glaubens und der Ethik das Gespräch zu suchen. 
	Zwischen den Religionsgemeinschaften muss über Fragen des Zusammenlebens gesprochen und das eigene Verhalten entsprechend ausgerichtet werden. 

	7.
	Wir setzen uns für ein humanes und soziales Europa ein, in dem die Menschenrechte und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen sowie Ehrfurcht vor dem Leben. Ebenso Ehe und Familie, Einsatz für für die Armen, Vergebung und Barmherzigkeit. 
	Ein Katalog von Fragen, welche interreligiös schrittweise, sorgfältig und geduldig behandelt werden sollen. Die Schweiz gehört zu Europa, auch wenn sie noch nicht der Europäischen Union angehört!

	8.
	Die Vielfalt der regionalen, nationalen, kulturellen und religiösen Traditionen betrachten wir als Reichtum Europas. 
Wir verpflichten uns, die Stellung und Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen zu stärken.
	Die Ängste gegenüber dem Fremden können abgebaut werden durch die Verwurzelung im eigenen Glauben und das Erkennen der Gaben des Andern.

	9.
	Wir erkennen dankbar das Geschenk der Schöpfung, den Wert und die Schönheit der Natur und sehen mit Schrecken die Schäden, welche ihr der Mensch zufügt. 
	Es geht um das alltägliche, praktische Leben: beschädigt oder schützt es die vorhandene Schöpfung? 

	10.
	Die Gemeinschaft mit dem Judentum vertiefen.
	

	11.
	Die Beziehungen zum Islam pflegen
	

	12.
	Wir verpflichten uns, die Religions- und Gewissensfreiheit von Menschen und Gemeinschaften anzuerkennen und dafür einzutreten, dass sie individuell und gemeinschaftlich, privat und öffentlich ihre Religion … im Rahmen des geltenden Rechts praktizieren dürfen. 
	Dabei ist hilfreich, wenn sich die vielen religiösen Gemeinschaften kantonal und/oder national so untereinander verbinden, dass sie sagen können, wer hier in ihrem Namen spricht und verhandelt. Die eigene Identität muss dabei nicht verloren gehen.
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